
 

 

    
 

Aktualisierungsdienst Landesrecht Sachsen 
 

234-2 Sächsisches Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (SächsKomZG) 
 

1. Aktualisierung 2009 (1. April 2009) 
 
 
Das Sächsische Gesetz über kommunale Zusammenarbeit wurde durch Art. 8 des Gesetzes zur Ände-
rung des Sächsischen Beamtengesetzes und anderer Gesetze v. 12. März 2009, SächsGVBl. S. 102, mit 
Wirkung vom 1. April 2009 wie folgt geändert: 
 

alt 
 
§ 78b  Übernahme der Angestellten, Arbeiter 
sowie der in einem Ausbildungsverhältnis ste-
henden Beschäftigten 

§ 128 und § 129 Abs. 2 bis 4 des Rahmenge-
setzes zur Vereinheitlichung des Beamtenrechts 
(Beamtenrechtsrahmengesetz – BRRG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 27. Februar 
1985 (BGBl. I S. 462), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 24. Juli 1995 (BGBl. I S. 962), gelten bei 
der Bildung eines Verwaltungsverbandes oder 
einer Verwaltungsgemeinschaft für die Angestell-
ten und Arbeiter sowie die in einem Ausbildungs-
verhältnis stehenden Beschäftigten entsprechend. 
Treten diese danach in den Dienst des Verwal-
tungsverbandes oder der erfüllenden Gemeinde 
über, wird das Arbeitsverhältnis mit dem neuen 
Arbeitgeber fortgesetzt. 
 

neu 
 
§ 78b  Übernahme der Angestellten, Arbeiter 
sowie der in einem Ausbildungsverhältnis ste-
henden Beschäftigten 

Die §§ 36a und 36b Abs. 2 bis 4 des Beam-
tengesetzes für den Freistaat Sachsen (Sächsi-
sches Beamtengesetz – SächsBG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juni 1999 
(SächsGVBl. S. 370, 2000 S. 7), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. März 
2009 (SächsGVBl. S. 102) geändert worden ist, 
in der jeweils geltenden Fassung, gelten bei der 
Bildung eines Verwaltungsverbandes oder einer 
Verwaltungsgemeinschaft für die Angestellten und 
Arbeiter sowie die in einem Ausbildungsverhältnis 
stehenden Beschäftigten entsprechend. Treten 
diese danach in den Dienst des Verwaltungsver-
bandes oder der erfüllenden Gemeinde über, wird 
das Arbeitsverhältnis mit dem neuen Arbeitgeber 
fortgesetzt. 
 

 
 


